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Bedingungen zur Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung „Silentium“

am Paul-Klee-Gymnasium Overath (PKG)

1) Vertragsdauer

1. Die Teilnahme am „Silentium” bezieht sich jeweils auf die Dauer eines Schulhalbjahres und 

verlängert sich um die Dauer des folgenden Schulhalbjahres, wenn die Teilnahme nicht innerhalb 

einer Frist von 4 Wochen zum Ende des laufenden Schulhalbjahres gekündigt wird.

2. Weiterhin ist die Teilnahme am „Silentium“ durch Kündigung eines Vertragspartners aus wichtigem 

Grund möglich.

Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

a) wenn das Kind die Schule verlässt,

b) wenn die Hausaufgabenbetreuung am PKG von einem anderen Träger übernommen wird,

c) wenn das Kind zweimal unentschuldigt der Hausaufgabenbetreuung fernbleibt,

Die Kündigungsfrist beträgt in diesen Fällen 2 Wochen zum Monatsende.

d) Sofern die Abbuchung des Elternbeitrags nicht durchgeführt werden konnte und der Grund

hierfür im ausschließlichen Verantwortungsbereich der/des Erziehungsberechtigten liegt, ist der 

Förderverein PKG zur fristlosen Kündigung berechtigt. Vom Kündigungsrecht wird kein 

Gebrauch gemacht, wenn der ausstehende Betrag innerhalb von 7 Kalendertagen nach 

entsprechendem Hinweis überwiesen wird.

2) Betreuungszeit und Ort

1. Die Hausaufgabenbetreuung findet nur an Schultagen statt.

2. Sie wird wahlweise an 1 bis 5 Nachmittagen (Montags bis Freitags*) für die Dauer von zwei 

Schulstunden (1,5 Stunden) in der Kernbetreuungszeit von 13:35 bis 15:05 Uhr 

(Regelbetreuungszeit 13:30 bis 16:30 Uhr) in den Räumlichkeiten des Paul-Klee-Gymnasium 

Overath durchgeführt.

3. Bedingt durch schulische Maßnahmen und damit verbundenen zeitlichen Überschneidungen kann

eine Verschiebung der Kernbetreuungszeit innerhalb der Regelbetreuungszeit erfolgen.

4. In den Ferien und an unterrichtsfreien Schultagen findet keine Betreuung statt.

3) Beiträge

Die Elternbeiträge für die Hausaufgabenbetreuung werden gestaffelt erhoben und betragen derzeit

Variante A Ø bei einer Betreuung in der Woche 18 € im Monat (108 € Schulhalbjahr)

Variante B Ø bei zwei Betreuungen in der Woche 36 € im Monat (216 € Schulhalbjahr)

Variante C Ø bei drei Betreuungen in der Woche 54 € im Monat (324 € Schulhalbjahr)

Variante D Ø bei vier Betreuungen in der Woche 72 € im Monat (432 € Schulhalbjahr)

Variante E Ø bei fünf Betreuungen in der Woche (*)  81 € im Monat (486 € Schulhalbjahr)

Geschwisterkinder zahlen 50 % des regulären Betrages (Varianten A bis E).

Die Zahlung des Beitrags erfolgt ausschließlich im Lastschriftverfahren durch den Förderverein PKG

und wird für die Dauer eines Schulhalbjahres zu dessen Beginn erhoben.

Bei Beendigung der Hausaufgabenbetreuung „Silentium“ gemäß den Bestimmungen zu 1) 2. c) und 

Änderung der Betreuungszeiten gem. Ziff. 2) 3. erfolgt keine Rückerstattung von Beiträgen.      

Ansonsten erfolgt eine anteilige Rückzahlung auf Monatsbasis.

4) Allgemeines

1. Für die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung ist die Mitgliedschaft im Förderverein PKG 

ausdrücklich erwünscht. Der Jahresmindestbeitrag beträgt 20 €.

(siehe auch http://www.foerderverein-overath.de/mitgliedsch_satzung.htm)

2. Das Paul-Klee-Gymnasium Overath und die MitarbeiterInnen der Hausaufgabenbetreuung 

„Silentium“ entscheiden über die Annahme der Anmeldung.

3. Die Fachaufsicht der Hausaufgabenbetreuung „Silentium“ obliegt dem Paul-Klee-Gymnasium.

4. Mit der Anmeldung gilt als vereinbart, dass das Kind bis zum Ende der offiziellen Betreuungszeit in 

der Betreuung bleibt und nur durch die persönliche oder schriftliche Weisung der/des Erziehungsbe-

rechtigten frühzeitig entlassen werden kann. Weiterhin gilt vereinbart, dass das Kind für die 

Nichtteilnahme an der Hausaufgabenbetreuung schriftlich zu entschuldigen ist. 

5. Das Konzept für die Hausaufgabenbetreuung am PKG Overath wird mit der Anmeldung des Kindes 

anerkannt.

6. Änderungen oder Ergänzungen zum Teilnahmevertrag „Silentium“ bedürfen der Schriftform. 

7. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen nicht.
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